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1.  Geltung  
 

Diese Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber 
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 
Absatz 1 BGB für alle unsere Angebote, Verträge, Lieferungen 
und sonstigen Leistungen (im Folgenden gemeinsam „Liefe-
rung(en)“), auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, 
selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
Mit Auftragserteilung oder spätestens mit Annahme der Ware 
gelten die Bedingungen als anerkannt. Anderslautenden oder 
ergänzenden Bedingungen unseres Kunden widersprechen wir 
hiermit ausdrücklich; sie gelten nur im Falle unserer ausdrückli-
chen schriftlichen Anerkennung. Auch im Falle einer Teilnahme 
an elektronischen Plattformen des Kunden und der Betätigung 
von systembedingt zu aktivierenden Auswahlfeldern erfolgt 
keine rechtsverbindliche Akzeptanz der Nutzungsbedingungen 
oder sonstiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kun-
den.  
 

 
2. Vertragsschluss, Unterlagen, Schutzrechte 
 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst 
dadurch zustande, dass wir den Auftrag schriftlich oder in Text-
form bestätigen. Für den Zeitpunkt, die Art und den Umfang un-
serer Lieferung ist ausschließlich unsere Auftragsbestätigung in 
Schrift- oder Textform maßgeblich. Bestätigen wir den Auftrag 
nicht schriftlich oder in Textform, kommt der Vertrag spätestens 
mit Ausführung des Auftrages zustande. Telefonische oder 
mündliche Erklärungen unserer Vertreter bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Bestätigung in Schrift- oder Textform. 

2.2 An Kostenvoranschlägen, Konzepten, Designs, Entwürfen, 
Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Ei-
gentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen nicht verändert wer-
den und Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich ge-
macht werden. Zu Angeboten von uns übermittelte Zeichnun-
gen und andere Unterlagen sind auf Verlangen jederzeit und 
jedenfalls dann zurückzugeben, wenn uns der Auftrag nicht er-
teilt wird. Sofern wir Gegenstände nach vom Kunden übergebe-
nen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder sonstigen Unterla-
gen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass 
Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns 
Dritte unter Berufung auf Schutzrechte insbesondere die Her-
stellung und Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir – ohne 
zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein – berechtigt, in-
soweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und Schadensersatz 
zu verlangen (siehe auch Ziffer 8.3). Der Kunde verpflichtet sich 
außerdem, uns von allen mit den von ihm übergebenen Unter-
lagen im Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unver-
züglich freizustellen. 

2.3 Wir behalten uns vor, die Kosten für Muster und Versuchsteile 
und die zu ihrer Fertigung notwendigen Werkzeuge zu berech-
nen. Die Zahlung ist im Zweifel nach Abnahme der Erstmuster, 
Versuchsteile oder Werkzeuge fällig. Die Beschaffungs- oder 
Herstellungskosten der für die Serienfertigung erforderlichen 
Werkzeuge stellen wir in Rechnung, soweit nichts anderes ver-
einbart ist. Alle durch uns hergestellten oder beschafften Werk-
zeuge bleiben in jedem Fall unser Eigentum, auch wenn deren 
Beschaffungs- oder Herstellungskosten vom Kunden ganz oder 
teilweise übernommen werden. 

2.4 Wir sind berechtigt, das Material für den gesamten Auftrag zu 
beschaffen und die gesamte Bestellmenge sofort herzustellen. 
Etwaige Änderungswünsche des Kunden können demnach 
nach Erteilung des Auftrages nicht mehr berücksichtigt werden, 
es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart wurde.  

2.5 Soweit aus fertigungs- oder planungsbedingten Gründen erfor-
derlich, sind wir berechtigt, Mehr- oder Mindermengen von bis 
zu 10% an den Kunden zu liefern. 

 
3. Leistungsbeschreibung 
 

3.1 Die Beschaffenheit des Liefer- und Leistungsgegenstands wird 
abschließend durch ausdrücklich vereinbarte Leistungsmerk-
male (z.B. Spezifikationen, Kennzeichnungen, Freigabe, sons-
tige Angaben) beschrieben. Andere als die ausdrücklich verein-
barten Beschaffenheiten der Lieferungen und Leistungen sind 
nicht geschuldet. Eine über die Gewährleistung für diese Be-
schaffenheitsvereinbarung hinausgehende Gewährleistung für 
einen bestimmten Einsatzzweck oder eine bestimmte Eignung, 
Verwendungsdauer oder Haltbarkeit nach Gefahrübergang wird 
nur insoweit übernommen, als dies ausdrücklich und schriftlich 
vereinbart ist; im Übrigen obliegt das Eignungs- und Verwen-
dungsrisiko ausschließlich dem Kunden. Wir behalten uns han-
delsübliche oder technisch nicht vermeidbare Abweichungen 
von physikalischen und chemischen Größen einschließlich Far-
ben, Rezepturen, chemische Verunreinigungen, Verfahren und 

das Einsetzen von Rohstoffen vor, soweit dies dem Kunden 
nicht unzumutbar ist. 

3.2 Angaben zum Liefer- und Leistungsgegenstand (z.B. in Katalo-
gen, Produktinformationen, elektronischen Medien oder auf Eti-
ketten, wie z.B. „Best Before“-Angaben) beruhen auf unseren 
allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen und stellen lediglich 
Richtwerte oder Kennzeichnungen dar. Sowohl diese Produkt-
angaben als auch ausdrücklich vereinbarte Leistungsmerkmale 
oder Einsatzzwecke befreien den Kunden nicht davon, die Eig-
nung für den beabsichtigten Verwendungszweck der Ware zu 
testen und entsprechende Sorgfaltsmaßnahmen bei der Lage-
rung zu ergreifen.  

3.3 Angaben zu Beschaffenheit, Haltbarkeit und Einsatzmöglichkei-
ten unserer Ware beinhalten keine Garantien, insbesondere 
nicht gemäß §§ 443, 639 BGB, es sei denn, diese werden aus-
drücklich schriftlich als solche bezeichnet.  

3.4 Wir werden die uns unmittelbar treffenden Bestimmungen der 
europäischen Chemikalienverordnung Nr. 1907/2006 
(„REACH“) angemessen beachten und hierfür nach Maßgabe 
der Ziffer 8 einstehen. Für negative Folgen, welche auf unzu-
reichenden Informationen durch den Kunden, insbesondere fal-
schen oder unvollständigen Verwendungshinweisen innerhalb 
der Lieferkette beruhen, ist allein der Kunde verantwortlich. 

 
4.  Lieferung und Lieferzeit 
 

4.1 Lieferzeitangaben sind unverbindlich, es sei denn, dass der Lie-
fertermin ausdrücklich als fix vereinbart wurde, d.h. schriftlich 
bestimmt worden ist, dass der Kunde nach Verstreichen des 
Termins keinerlei Interesse mehr an der Lieferung hat. Ein be-
stätigter Liefertermin steht unter dem Vorbehalt der richtigen, 
vollständigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung. Die Lieferfrist 
ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand 
unser Werk verlassen hat oder wir dem Kunden die Versandbe-
reitschaft mitgeteilt haben. Die Lieferfrist beginnt nicht zu lau-
fen, solange der Kunde nicht seine jeweiligen Obliegenheiten 
oder Verpflichtungen, wie z.B. die Beibringung technischer Da-
ten und Unterlagen, Genehmigungen sowie eine Anzahlung 
oder die Übergabe einer Zahlungsgarantie ordnungsgemäß er-
füllt hat. 

4.2 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. 
4.3 Ereignisse höherer Gewalt sowie sonstige Umstände, die wir 

nicht zu vertreten haben und die eine termingemäße Ausfüh-
rung übernommener Aufträge unmöglich machen, befreien uns 
für die Dauer ihres Vorliegens von der übernommenen Lie-
ferverpflichtung. Entsprechend übernehmen wir kein Beschaf-
fungsrisiko. Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, 
soweit wir trotz des vorherigen Abschlusses eines entsprechen-
den Einkaufsvertrages mit einem Zulieferer unsererseits den 
Liefergegenstand nicht erhalten; unsere Verantwortlichkeit für 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit nach Maßgabe von Ziffer 8 bleibt 
unberührt. Wir werden den Kunden unverzüglich über die nicht 
rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren 
und im Falle unseres Rücktritts eine erhaltene Gegenleistung 
unverzüglich erstatten. 

4.4 Die Rückgabe verkaufter, mangelfreier Ware ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. 

4.5 Der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder eines 
vergleichbaren Verfahrens nach ausländischem Recht, die Ab-
gabe der Vermögensauskunft gemäß § 807 ZPO, eintretende 
Zahlungsschwierigkeiten oder das Bekanntwerden einer we-
sentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des 
Kunden berechtigen uns, Lieferungen sofort einzustellen und 
die Erfüllung laufender Verträge zu verweigern, soweit der 
Kunde nicht die Gegenleistung bewirkt oder auf unser Verlan-
gen angemessene Sicherheit leistet. 

4.6 Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuld-
haft sonstige Nebenpflichten, so sind wir berechtigt, den uns in-
soweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehr-
aufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprü-
che bleiben vorbehalten. Sofern der Kunde in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware 
auf den Kunden über. 

4.7 Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen oder an einen 
Dritten versandt, so geht im Zweifel mit der Absendung, spätes-
tens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf 
den Kunden über. Dies gilt unabhängig vom vereinbarten Ver-
sendungsort der Ware und unabhängig davon, wer die Fracht-
kosten trägt. 

4.8 Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, beziehen sich 
sämtliche von uns verwendeten Incoterms auf die von der Inter-
nationalen Handelskammer (ICC) veröffentlichten IN-
COTERMS 2020. 

4.9 Unsere zollrechtlichen Angaben beschränken sich auf den nicht 
präferenziellen Ursprung nach Art. 22 ff. des Zollkodex der Eu-
ropäischen Gemeinschaften, bzw. ab Anwendbarkeit Art. 59 ff. 
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des Zollkodex der Europäischen Union VO (EU) 952/2013, und 
die Angabe der KN-Unterposition in unseren Rechnungen. Wir 
erstellen keine Präferenzerklärungen (Lieferantenerklärungen / 
Warenverkehrsbescheinigungen). 

 
5. Sicherheiten 
 

5.1 Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns geliefer-
ten Waren vor, bis alle, auch die bedingt bestehenden Forde-
rungen, einschließlich Nebenforderungen, die wir gegen den 
Kunden aus unserer Geschäftsverbindung haben, erfüllt sind; 
hierbei gelten alle Lieferungen als ein zusammenhängendes 
Liefergeschäft. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene 
Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung. Vorste-
hende Regelungen gelten auch für künftig entstehende Forde-
rungen. Wir sind berechtigt, die Ware ohne weitere Fristsetzung 
abzuholen, wenn der Kunde wesentliche Vertragspflichten ver-
letzt, wobei die berechtigten Belange des Kunden angemessen 
zu berücksichtigen sind. Der Kunde stimmt der Rückgabe der 
Ware in diesem Fall schon jetzt zu. In der Abholung liegt nur 
dann ein vollständiger oder teilweiser Rücktritt vom Vertrag, 
wenn wir dies ausdrücklich erklären. Die uns durch die Abho-
lung entstehenden Kosten (insbesondere Transportkosten) ge-
hen zu Lasten des Kunden. Soweit wir nicht ausdrücklich den 
Rücktritt erklären, kann der Kunde die Auslieferung erst nach 
restloser Zahlung des Kaufpreises und aller Kosten verlangen. 

5.2 Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäfts-
gang weiterzuverkaufen, zu verarbeiten oder zu vermischen; 
dabei tritt er uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus der 
Weiterveräußerung, der Verarbeitung, der Vermischung oder 
aus sonstigen Rechtsgründen im Zusammenhang mit der Ware 
(insbesondere aus Versicherungsverträgen oder unerlaubten 
Handlungen) in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbe-
trages (inkl. Mehrwertsteuer) ab. Der Veräußerung steht die 
Verwendung zur Erfüllung von Werk- oder Werklieferungsver-
trägen durch den Kunden gleich. 

5.3 Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Ver-
arbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entste-
henden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei diese Vor-
gänge für uns erfolgen, so dass wir als Hersteller des Erzeug-
nisses gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, 
so erwerben wir am entstandenen Erzeugnis Miteigentum im 
Verhältnis der objektiven Werte der verarbeiteten, vermischten 
oder verbundenen Waren. Erlischt unser Eigentum durch Ver-
arbeitung, Verbindung oder Vermischung, so überträgt der 
Kunde uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentums- bzw. 
Anwartschaftsrechte an dem neuen Erzeugnis im Umfang des 
Rechnungswertes der von uns gelieferten Ware und verwahrt 
dieses Erzeugnis unentgeltlich für uns. 

5.4 Der Kunde ist ermächtigt, die gem. Ziffer 5.2 abgetretenen For-
derungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, solange wir 
diese Ermächtigung nicht widerrufen. Wir werden selbst die 
Forderungen nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zah-
lungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Der Kunde 
ist auf erste schriftliche Anforderung verpflichtet, uns die 
Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen sowie den 
Schuldnern die Abtretung anzuzeigen. 

5.5 Wir sind berechtigt, die Befugnis des Kunden zur Weiterveräu-
ßerung gem. Ziffer 5.2 und zur Einziehung der an uns abgetre-
tenen Forderungen gem. Ziffer 5.4 mit sofortiger Wirkung zu wi-
derrufen, wenn der Kunde in Zahlungsverzug gerät, sich auf-
grund einer wesentlichen Verschlechterung seiner Vermögens-
verhältnisse in Zahlungsschwierigkeiten befindet oder sonstige 
wesentliche Pflichten nicht vertragsgemäß erfüllt. Wird über das 
Vermögen des Kunden das Insolvenzverfahren oder ein ver-
gleichbares Verfahrens nach ausländischem Recht beantragt, 
jegliche Zahlung eingestellt, eine Vermögensauskunft gemäß 
§ 807 ZPO abgegeben oder tritt im Zusammenhang mit Zah-
lungsschwierigkeiten ein Wechsel in der Inhaberschaft des Un-
ternehmens des Kunden ein, erlischt die Befugnis zur Weiter-
veräußerung und zur Einziehung der an uns abgetretenen For-
derungen automatisch. 

5.6 Der Kunde wird die in unserem (Mit-)Eigentum stehenden Sa-
chen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns unentgelt-
lich für uns verwahren und sie gegen Feuer, Einbruchdiebstahl 
und sonstige übliche Risiken versichern. Müssen Wartungs- 
und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Kunde 
diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. 

5.7 Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der unter Ei-
gentumsvorbehalt gelieferten Ware oder der in unserem Auftrag 
neu hergestellten Ware ist dem Kunden untersagt. Der Kunde 
hat uns eine Pfändung oder jede anderweitige Beeinträchtigung 
unserer Eigentumsrechte durch Dritte unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen und das Eigentumsrecht sowohl dem Dritten als 
auch uns gegenüber schriftlich zu bestätigen. Die Kosten eines 
folgenden Rechtsstreits hat der Kunde zu tragen. 

5.8 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen; 
der Kunde stimmt einer Rücknahme in diesem Fall schon jetzt 
zu. In der Rücknahme liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, 
wenn dies von uns ausdrücklich erklärt wird. Die uns durch die 
Rücknahme entstehenden Kosten (insbesondere Transport-
kosten) gehen zu Lasten des Bestellers. Die Auslieferung der 
ohne ausdrückliche Rücktrittserklärung zurückgenommenen 
Waren kann der Kunde erst nach restloser Zahlung des Kauf-
preises und aller Kosten verlangen. 

5.9 Falls der Eigentumsvorbehalt gem. Ziffer 5.1 zu seiner Wirk-
samkeit der Eintragung in einem öffentlichen Register oder ei-
ner sonstigen Mitwirkung des Kunden bedarf, stimmt der Kunde 
hiermit der Eintragung unwiderruflich zu und verpflichtet sich, 
die entsprechend notwendigen Handlungen auf seine Kosten 
vorzunehmen. 

 
6. Preise und Zahlung 
 

6.1 Unsere Preise verstehen sich in Euro und gelten für Lieferung 
FCA (vereinbarter Lieferort), zuzüglich gesetzlich geschuldeter 
Mehrwertsteuer, Transport- und Verpackungskosten. 

6.2 Nicht vorhergesehene und von uns nicht zu vertretende Kosten-
änderungen, wie Rohstoff-, Lohn- und Energiekosten, berechti-
gen uns zu entsprechenden Preisangleichungen. Bei Teilliefe-
rungen kann jede Lieferung gesondert in Rechnung gestellt 
werden. Sollten bei Vertragsschluss keine Preise vereinbart 
worden sein, so gelten unsere am jeweiligen Liefertag gültigen 
Preise. 

6.3 Unsere Rechnungen sind sofort fällig und ohne Abzug zu be-
zahlen. Der Abzug von Skonto ist nur bei gesonderter schriftli-
cher Vereinbarung zulässig.  

6.4 Zur Entgegennahme von Wechseln, Schecks und sonstigen 
Zahlungsversprechen sind wir nicht verpflichtet, ihre Annahme 
erfolgt stets erfüllungshalber. 

6.5 Als Datum des Eingangs der Zahlung gilt der Tag, an welchem 
der Betrag bei uns vorliegt oder unserem Bankkonto gutge-
schrieben wird. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir be-
rechtigt, für die Dauer des Verzugs Zinsen in Höhe von 9 Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz, zzgl. EUR 40 Verzugs-
pauschale, zu berechnen. Das Recht, weitergehende Ersatzan-
sprüche geltend zu machen, wird dadurch nicht beschränkt. 

6.6 Ferner dürfen wir bei Zahlungsverzug des Kunden nach unserer 
Wahl noch ausstehende restliche Kaufpreisraten oder sonstige 
gegen den Kunden bestehende Forderungen fällig stellen sowie 
weitere Lieferungen aus diesem Vertrag oder aus anderen Ver-
trägen von einer vorherigen Sicherheitsleistung oder einer Zah-
lung Zug um Zug gegen Lieferung abhängig machen. 

6.7 Voraus- bzw. Abschlagszahlungen verzinsen wir nicht. 
6.8 Zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung von Zahlungen ist der 

Kunde nur berechtigt, wenn seine Gegenforderung unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt ist. Diese Einschränkung gilt nicht 
im Fall von Ansprüchen des Kunden wegen Mängelbeseiti-
gungs- oder Fertigstellungskosten. 

6.9 Auf Aufforderung stellt uns der Kunde steuerliche (Beleg-)Nach-
weise (u.a. Gelangensbestätigung) zur Verfügung, die wir nach 
den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften zum Nachweis der 
Umsatzsteuerbefreiung für grenzüberschreitende Warenliefe-
rungen für erforderlich halten. Im Falle des Zuwiderhandelns 
schuldet der Kunde nach Aushändigung einer berichtigten 
Rechnung mit Umsatzsteuer den gegen uns festgesetzten Um-
satzsteuer- und Zinsbetrag. Der Kunde informiert uns unverzüg-
lich über die Ungültigkeit und die Änderung seiner Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer.   

6.10 Im Falle der Abrechnung durch das umsatzsteuerrechtliche 
Gutschriftverfahren hat der Kunde die umsatzsteuerrechtlichen 
Rechnungsvorschriften zu beachten. Wir haften nicht für Schä-
den aus der Anwendung des Gutschriftverfahrens, z.B. Rück-
zahlung von Vorsteuer und Zahlung von Zinsen durch den Kun-
den an sein Finanzamt.  

 
7. Ansprüche wegen Mängeln 
 

7.1 Wir haften für Mängel der von uns gelieferten Ware nur gemäß 
den nachfolgenden Bestimmungen. 

7.2 Der Kunde hat seine Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
gemäß § 377 HGB ordnungsgemäß zu erfüllen, d.h. die Ware 
unverzüglich zu untersuchen und uns Mängel unverzüglich an-
zuzeigen, und, falls ein Mangel sich später im ordnungsgemä-
ßen Geschäftsgang zeigt, uns diesen Mangel unverzüglich 
nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen. 

7.3 Bei Lieferungen mangelhafter Ware ist uns vor Beginn der Fer-
tigung (Bearbeitung oder Einbau) zunächst Gelegenheit zum 
Aussortieren sowie zur Mangelbeseitigung oder Nachlieferung 
zu geben, es sei denn, dass dies dem Kunden unzumutbar ist. 
Können wir dies nicht durchführen oder kommen wir dem nicht 
unverzüglich nach, so kann der Kunde insoweit vom Vertrag zu-
rücktreten sowie die Ware auf unsere Gefahr zurückschicken. 
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In dringenden Fällen kann er nach Abstimmung mit uns die 
Mangelbeseitigung selbst vornehmen oder durch einen Dritten 
ausführen lassen. Hierdurch entstehende Aufwendungen tra-
gen wir nach Maßgabe von Ziffer 8. 

7.4 Wird der Mangel trotz Beachtung der Verpflichtung gemäß Zif-
fer 7.2 erst nach Beginn der Fertigung oder Inbetriebnahme 
festgestellt, kann der Kunde Nacherfüllung (nach unserer Wahl 
entweder durch Nachbesserung oder durch Ersatzlieferung) 
verlangen. Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht 
dem Kunden ein Zurückbehaltungsrecht nur insoweit zu, soweit 
dies im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den vo-
raussichtlichen Kosten der Nacherfüllung steht und sein Gegen-
anspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

7.5 Will der Kunde Schadensersatz statt der Leistung verlangen, so 
ist insoweit ein Fehlschlagen der Nacherfüllung erst nach dem 
erfolglosen zweiten Versuch gegeben. Im Falle der Ersatzliefe-
rung ist der Kunde verpflichtet, die mangelhafte Ware auf Ver-
langen zurück zu gewähren. 

7.6 Ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag oder ein Anspruch auf Her-
absetzung des Kaufpreises ist nur gegeben, wenn der Mangel 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist behoben werden 
kann, die Nacherfüllung mit unverhältnismäßigen Kosten ver-
bunden, unzumutbar oder aus sonstigen Gründen als fehlge-
schlagen anzusehen ist. Bei nur geringfügigen Mängeln steht 
dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 

7.7 Der Kunde hat uns bei Beanstandungen unverzüglich Gelegen-
heit zu einer Überprüfung der beanstandeten Ware zu geben; 
insbesondere ist uns die beanstandete Ware auf Wunsch und 
auf unsere Kosten zur Verfügung zu stellen. Bei unberechtigten 
Beanstandungen behalten wir uns die Belastung des Kunden 
mit Transportkosten sowie dem Überprüfungsaufwand vor. 
Weiterhin werden wir bei unberechtigter Beanstandung die 
Ware 8 Wochen nach Zusendung verschrotten, es sei denn, der 
Kunde hat die Rücksendung vor Ablauf dieses Zeitraums auf 
seine Kosten beantragt.  

7.8 Ansprüche wegen Mängeln bestehen nicht bei nur unerhebli-
cher Abweichung der Ware von der vereinbarten Beschaffen-
heit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, 
sowie wenn der Fehler auf die Verletzung von Bedienungs-, 
Wartungs- oder Einbauvorschriften, die fehlerhafte Inbetrieb-
nahme durch den Kunden oder Dritte, ungeeignete Betriebsmit-
tel, ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung oder Lage-
rung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Montage, 
natürlichen Verschleiß, oder vom Kunden oder Dritten vorge-
nommene Eingriffe in den Liefergegenstand zurückzuführen ist. 
Ausgeschlossen sind auch Ansprüche wegen Mängeln, die auf 
äußere Einflüsse, bzw. externe Schäden zurückzuführen sind.  

7.9 Kosten im Rahmen der Nacherfüllung, Rückabwicklung oder 
Schadensabwicklung, insbesondere Transport-, Wege-, Ar-
beits- und Materialkosten, kann der Kunde nicht geltend ma-
chen, soweit diese dadurch entstanden sind, dass die von uns 
gelieferte Ware nach Gefahrübergang an einen anderen Ort als 
den vereinbarten Erfüllungsort verbracht worden ist. Dies gilt 
nicht, soweit die Verbringung der Ware deren bestimmungsge-
mäßem Gebrauch entspricht und dieser uns bekannt ist. 

7.10  Schadenersatz und Aufwendungsersatz können nur nach   
  Maßgabe von Ziffer 8 verlangt werden.  
7.11 Für Ware, die wir vereinbarungsgemäß nicht als Neuware lie-

fern, stehen dem Kunden die vorgenannten Ansprüche nicht zu. 
7.12 Für die Bearbeitung von Reklamationsfällen ist es branchenüb-

lich, dass die Teile mit einem ausgefüllten Gewährleistungs-An-
trag an den Lieferanten eingeschickt werden. Hierzu haben 
GVA und VDA ein Antragsformular entworfen, das im Internet 
unter www.corteco.com/de abrufbar ist.  

 
8. Haftung 
 

8.1 Wir haften für Schadensersatzansprüche aller Art, insbeson-
dere auch aus Verschulden bei Vertragsabschluss, Pflichtver-
letzung und unerlaubter Handlung (§§ 823 ff. BGB) nur, soweit 
uns, unseren Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

8.2 Bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder der Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten haften wir auch für leichte Fahrlässigkeit. Eine Ver-
tragspflicht ist wesentlich, wenn ihre Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und der Kunde auf ihre Einhaltung regelmäßig vertraut, und ver-
trauen darf. Im Falle der Verletzung vertragswesentlicher Pflich-
ten beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der 
Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durch-
schnittsschaden. Vorstehende Regelung gilt auch für Pflichtver-
letzungen unserer Mitarbeiter und Verrichtungs- oder Erfül-
lungsgehilfen. 

8.3 Für Schutzrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Ver-
kauf unserer Ware haften wir entsprechend der vorstehenden 
Regelungen, soweit bei vertragsgemäßer Verwendung unserer 

Ware solche Schutzrechte verletzt werden, die in der Bundes-
republik Deutschland Gültigkeit haben und im Zeitpunkt unserer 
Lieferung veröffentlicht sind. Dies gilt nicht, soweit wir die Ware 
nach vom Kunden übergebenen Zeichnungen, Modellen oder 
sonstigen Beschreibungen oder Angaben des Kunden herge-
stellt haben und nicht wussten oder im Zusammenhang mit der 
von uns entwickelten Ware nicht wissen mussten, dass dadurch 
Schutzrechte Dritter verletzt werden. In diesem Fall haftet unser 
Kunde für bereits eingetretene oder noch eintretende Schutz-
rechtsverletzungen. Er ist verpflichtet, uns unverzüglich über 
mögliche oder behauptete Schutzrechtsverletzungen, die ihm 
bekannt werden, zu informieren und uns von Ansprüchen Dritter 
und allen anfallenden Kosten und Aufwendungen freizustellen.   

8.4 Bei Ansprüchen wegen Mängeln der gelieferten Ware ein-
schließlich sämtlicher Schadensersatzansprüche, die mit einem 
Mangel im Zusammenhang stehen – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Abliefe-
rung der Ware. Dies gilt nicht bei Ware, die entsprechend ihrer 
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wor-
den ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat; in diesem 
Fall tritt die Verjährung erst 5 Jahre nach deren Ablieferung ein. 
Alle anderen in den Ziffern 8.1 bis 8.3 geregelten Ansprüche 
verjähren nach den gesetzlichen Bestimmungen.  

8.5 Die Ansprüche auf Minderung und die Ausübung eines Rück-
trittsrechts sind ausgeschlossen, soweit der Anspruch auf die 
Leistung oder die Nacherfüllung verjährt ist. 

8.6 Die Haftung nach den Bestimmungen des Produkthaftungs-ge-
setzes sowie nach §§ 478, 479 BGB (Letztverkäuferregress) 
bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt. 

8.7 Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur, so-
weit der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich 
zwingenden Mängelansprüche und Haftungsnormen hinausge-
henden Vereinbarungen getroffen hat. Soweit nicht anders 
schriftlich vereinbart, gelten für den Umfang eines potentiellen 
Rückgriffsanspruchs des Kunden gegen uns Ziffer 7 und 8 ent-
sprechend. 

8.8 Im Übrigen ist unsere Haftung ausgeschlossen. 
  
9. Geheimhaltung 
 

9.1 Der Kunde wird alle im Rahmen der Lieferbeziehung von uns 
erhaltenen Kenntnisse und Informationen technischer und ge-
schäftlicher  Art („Geheime Informationen“) Dritten gegenüber 
auch über die Dauer der Lieferbeziehung hinaus geheim halten, 
soweit er nicht den Nachweis erbringen kann, dass diese Ge-
heimen Informationen (i) zum Zeitpunkt ihrer Erlangung dem 
Kunden bereits bekannt oder offenkundig waren oder später 
ohne sein Verschulden offenkundig geworden oder (ii) durch 
den Kunden nachweisbar vollkommen unabhängig entwickelt 
worden oder (iii) von einem Dritten ohne Verstoß gegen Ge-
heimhaltungspflichten erlangt worden sind. 

9.2 Durch uns offenbarte Unterlagen zu Geheimen Informationen, 
insbesondere Zeichnungen, die im Zuge der Zusammenarbeit 
ausgetauscht werden, verbleiben in unserem Eigentum und 
müssen auf Verlangen, spätestens bei Beendigung der Liefer-
beziehung, wieder an uns herausgegeben werden. Ein Zurück-
behaltungsrecht in Bezug auf Geheime Informationen bzw. Ge-
heime Informationen enthaltende Dokumente oder Materialien 
steht dem Kunden nicht zu.  

9.3 Die Offenbarung Geheimer Informationen begründet für den 
Kunden keine Rechte an gewerblichen Schutzrechten, Know-
how oder Urheberrechten und stellt kein Vorbenutzungsrecht im 
Sinne der anwendbaren Patent-, Design- und Gebrauchsmus-
tergesetze dar. Jede Art von Lizenz erfordert eine schriftliche 
Vereinbarung. 

 
10.  Compliance, Exportkontrolle, Re-Export-Verbot 
 

10.1 Der Kunde verpflichtet sich, im Hinblick auf die mit uns beste-
hende Geschäftsbeziehung (i) alle auf ihn anwendbaren Ge-
setze sowie (ii) etwaige vertraglich einbezogene Compliance-
Kodizes, Verhaltensrichtlinien oder vergleichbare verhaltens-
steuernde Regelungen einzuhalten. Dies umfasst insbeson-
dere, weder direkte noch indirekte geschäftliche oder sonstige 
Verbindungen zu Terroristen, terroristischen Vereinigungen 
oder anderen kriminellen oder verfassungsfeindlichen Organi-
sationen zu unterhalten und durch geeignete organisatorische 
Maßnahmen die Umsetzung geltender Embargo-Verordnun-
gen, die im Kontext der Lieferbeziehung anwendbaren europä-
ischen Verordnungen zur Terror- und Kriminalitätsbekämpfung 
sowie der entsprechenden US-amerikanischen und sonstigen 
anwendbaren Bestimmungen im Rahmen seines Geschäftsbe-
triebs, insbesondere durch angemessene Softwaresysteme, si-
cherzustellen. Sobald Lieferungen unsere jeweilige Betriebs-
stätte verlassen haben, ist allein der Kunde für die Einhaltung 
vorgenannter Bestimmungen verantwortlich und wird uns von 
allen uns aufgrund eines entsprechenden Rechtsverstoßes des 
Kunden, dessen verbundener Unternehmen oder Mitarbeiter, 
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Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen treffenden Ansprüchen 
und Kosten (einschließlich angemessener Anwalts- und Bera-
tergebühren oder verwaltungsrechtlicher Gebühren oder Buß-
gelder, welche aus besagten Rechtsverstößen resultieren) frei-
stellen, es sei denn, der Kunde hat dies nicht zu vertreten..  

10.2 Wir weisen darauf hin, dass unser Angebot bzw. der Auftrag 
des Kunden vorbehaltlich der Erteilung einer Exportgenehmi-
gung durch die Behörden gilt. Ein zugesagter Liefertermin steht 
ebenfalls unter dem Vorbehalt des Vorliegens der Exportgeneh-
migung. Daher sollte der Kunde bei Auftragserteilung berück-
sichtigen, dass es hierbei zu von uns nicht beeinflussbaren Lie-
ferzeitverschiebungen kommen kann. Beim eventuell anschlie-
ßenden Export hat der Kunde eigenverantwortlich die strikte 
Befolgung der anwendbaren exportkontrollrechtlichen Bestim-
mungen, z.B. die Prüfung des Empfängers bzw. Endverwen-
ders, sicherzustellen. Stellt sich heraus, dass die Vertragserfül-
lung durch uns aufgrund von nationalen oder internationalen 
(Re-)Exportkontrollbestimmungen, insbesondere Embargos 
oder sonstigen Sanktionen (nachfolgend „Außenwirtschafts-
rechtliche Bestimmungen“) unmöglich oder auf absehbare 
Zeit wesentlich erschwert ist, sind wir berechtigt, vom jeweiligen 
Auftrag zurückzutreten bzw. diesen ohne Fristsetzung zu kün-
digen. 

10.3  Der Kunde ist verpflichtet, die Außenwirtschaftsrechtlichen 
Bestimmungen einzuhalten, insbesondere die anwendbaren 
deutschen, europarechtlichen und US-amerikanischen Export-
kontrollvorschriften. Soweit unsere Lieferungen an den Kunden 
Produkte oder Güter umfassen, die insbesondere in den An-
wendungsbereich von Artikel 12g der Verordnung (EU) 
833/2014 oder Artikel 8g der Verordnung (EG) 765/2006 in der 
jeweils gültigen Fassung fallen, gilt ergänzend Folgendes: 

10.3.1 Dem Kunden ist jegliche direkte oder indirekte Veräußerung, 
Ausfuhr sowie Wiederausfuhr von Lieferungen, die insbeson-
dere in den Anwendungsbereich von Artikel 12g der Verord-
nung (EU) Nr. 833/2014 oder von Artikel 8g der Verordnung 
(EG) 765/2006 in der jeweils gültigen Fassung fallen, in die Rus-
sische Föderation oder nach Belarus, oder zur Verwendung in 
der Russischen Föderation oder in Belarus, untersagt. 

10.3.2 Der Kunde ist verpflichtet, sich nach besten Kräften zu bemü-
hen und durch angemessene und zumutbare Maßnahmen si-
cherzustellen, dass der Zweck der Regelung in 10.3.1 nicht 
durch Dritte in der nachgelagerten Liefer- oder Vertriebsstufe 
umgangen wird. Hierzu gehört insbesondere eine vertragliche 
oder organisatorische Sicherstellung, dass Weiterverkäufer, 
Händler oder sonstige Abnehmer keine Liefe-rungen oder Be-
reitstellungen für Abnehmer in der Russischen Föderation bzw. 
Belarus, oder zur Verwendung in der Russischen Föderation 
bzw. Belarus, vornehmen. 

10.3.3 Zur Einhaltung dieser Verpflichtungen richtet der Kunde ein 
angemessenes Kontroll- und Überwachungsverfahren ein und 
hält dieses aufrecht, um Handlungen oder Umstände zu erken-
nen, die dem Zweck von Ziffer 10.3.1 zuwiderlaufen könnten. 
Der Umfang der Überwachung hat sich an Art, Risiko und Ver-
triebsstruktur der Güter zu orientieren. 

10.3.4 Jeder schuldhafte Verstoß gegen eine der Verpflichtungen 
nach den Absätzen 10.3.1 bis 10.3.3 stellt eine wesentliche Ver-
tragspflichtverletzung dar. Im Falle eines solchen Verstoßes 
sind wir daher berechtigt, weitere Lieferungen an den Kunden 
unverzüglich einzustellen und etwaige Aufträge, soweit diese 
noch nicht vollständig durchgeführt worden sind, zu kündigen 
und Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen zu 
verlangen. Die Geltendmachung weitergehender Rechte, ins-
besondere einer sofortigen Beendigung der Geschäftsbezie-
hung insgesamt, bleibt vorbehalten. 

10.3.5 Der Kunde ist verpflichtet uns unverzüglich in Textform über 
alle Umstände, Schwierigkeiten oder Erkenntnisse zu informie-
ren, die auf eine mögliche oder tatsächliche Zuwiderhandlung 
gegen die Absätze 10.3 bis 10.3.3 hinweisen, einschließlich et-
waiger relevanter Aktivitäten Dritter, die den Zweck von Ziff. 
10.3.1 vereiteln könnten. Auf Aufforderung hat uns der Kunde 
innerhalb von zwei Wochen nach formloser Aufforderung geeig-
nete Informationen und Nachweise zur Einhaltung der vorge-
nannten Pflichten vorzulegen. 

 
11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, sonstige Vereinbarungen 
 

11.1 Erfüllungsort für alle Ansprüche aus den Geschäftsverbindun-
gen, insbesondere aus unseren Lieferungen, ist der jeweilige 
Standort, von dem die Lieferung ausgeführt wird.  

11.2 Der Kunde ist zur Abtretung seiner Ansprüche aus dem Ver-
tragsverhältnis nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustim-
mung berechtigt. 

11.3 Ist der Kunde ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetz-
buchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öf-
fentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Ge-
richtsstand für alle Ansprüche aus den Geschäftsverbindungen, 
insbesondere aus unseren Lieferungen, Weinheim/Bergstraße. 
Dieser Gerichtsstand gilt ebenfalls für Streitigkeiten über die 

Entstehung und Wirksamkeit des Vertragsverhältnisses. Wir 
sind jedoch berechtigt, nach unserer Wahl den Kunden auch bei 
den für seinen Sitz zuständigen Gerichten zu verklagen. Vor-
rangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließli-
chen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 

11.4  Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, sind wir auch berechtigt, alle Streitigkeiten aus 
oder im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung mit dem 
Kunden, auch über die Gültigkeit von Verträgen, unter Aus-
schluss des ordentlichen Rechtswegs nach der Schiedsge-
richtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbar-
keit e.V. (DIS) endgültig entscheiden zu lassen. Auf Aufforde-
rung des Kunden werden wir dieses Wahlrecht vor Verfahrens-
beginn ausüben. Das Schiedsgericht hat seinen Sitz in Frank-
furt a.M., Deutschland. Das Schiedsverfahren wird in deutscher 
Sprache abgehalten.  

11.5 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land unter Ausschluss seines internationalen Privatrechts und 
des Einheitlichen UN-Kaufrechts (C.I.S.G.) sowie sonstiger der 
Vereinheitlichung des internationalen Kaufs dienender bilatera-
ler und multilateraler Abkommen. 

11.6 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der vorliegenden 
Geschäftsbedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen Be-
dingungen nicht. 

 
12.  Hinweis 

 

 Um optimale Funktion und hohe Lebensdauer der Produkte zu 
erreichen, empfehlen wir, die Einbauhinweise in unseren Kata-
logen sowie die Richtlinien für Lagerung, Wartung und Reini-
gung von Gummi-Erzeugnissen nach DIN 7716 zu beachten.  
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